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Version 6.0.1 
 

 

Richttafeln: im Oktober 2018 wurde von Heubeck eine Korrektur der Richttafeln 2018 G 

angekündigt. Die Richttafeln 2018 G sind in der Version HPR 6.0.1 mit den aktuellen 

ersetzt worden. 

 

Bewertung nach EStG: HPR unterstützt bei der Drittelung der Zuführung bei Verwendung 

des Teilwertverfahrens. 

Zuerst wird die Berechnung mit den Richttafeln 2005G durchgeführt, danach mit den 

Richttafeln 2018G. HPR frägt zur zweiten Berechnung nach, ob der angegebene Stichtag 

als das Jahr der Umstellung festgeschrieben werden soll. 

HPR addiert zum Ergebnis mit der Berechnung mit den Richttafeln 2005G ein Drittel des 

Differenzbetrags. Im Folgejahr wird nur mit den Richttafeln 2018G gerechnet, HPR 

zieht vom Ergebnis ein Drittel des Differenzbetrags ab. 

 

 

Kapitalzusage: Die Angabe „Rentenhöhe bei ehem. Aktiven bereits m/n-tel gekürzt“ in 

den Rechengrundlagen wird auch bei der Versorgungsart Kapitalzusage beachtet. 

 

Drucken: Es kann angegeben werden, ob Aktive die das angegebene Renteneintrittsalter 

überschritten haben als technischer Rentner ausgegeben werden. 

Diese Personen sind zu prüfen, ob es sich hierbei um einen Fehler in der Datenführung 

handelt, oder ob in diesem Fall freiwillig länger gearbeitet wird und dadurch ggf. 

eine höhere Pension erdient. 

 

Kommunal Bund: Besoldungstabellen zum 01.03.2018, 01.04.2019 und zum 01.03.2020 

wurden hinzugefügt. 

 

Kommunal Beamte auf Zeit: HPR setzt immer eine Mindestversorgung von 35% voraus, auf 

Abschläge bei vorzeitiger Inanspruchnahme wurde verzichtet.  

In den Rechengrundlagen kann die Amtszeitregelung für Beamte auf Zeit deaktiviert 

werden. Die Beamten auf Zeit werden in diesem Fall wie Beamte auf Lebenszeit 

bewertet. 

 


